
         Marktgemeinde Telfs 
 Engere Wahl des Bürgermeisters 28. März 2010 
 
 

Kundmachung 
 

 

Gem § 46 Abs. 3 der Tiroler Gemeindewahlordnung 1994 werden seitens der 
Gemeindewahlbehörde für die engere Wahl des Bürgermeisters am 
28. März 2010 folgende Wahlzeiten, Wahllokale und Verbotszonen bestimmt: 
 
 
Wahllokale:       Wahlzeiten: 
Wahlsprengel 1 - 9  
Sportzentrum Telfs (Dreifachturnhalle) –    07:00 – 16:00 Uhr 
(barrierefrei) 
 
Wahlsprengel 10 

 Altenwohnheim Wiesenweg     07:30 – 09:00 Uhr 

 Altenwohnheim Hl.-Geist-Wohnpark   09:15 – 10:15 Uhr 

 Mehrzweckgebäude Mösern      11:00 – 13:00 Uhr 

 
Verbotszonen: (Beilagen) 
 
Sportzentrum Telfs – der Vorplatz des Haupteinganges, der Bereich der Tiefgarage, das Gebäude der 
Dreifachturnhalle und die unmittelbar das Gebäude umschließende Freifläche entsprechend der 
planlichen Darstellung (siehe Kundmachung) 
Altenwohnheim Wiesenweg – umschließt das gesamte Gebäude bis zum Haupteingang 
Altenwohnheim Heilig Geist Wohnpark – umschließt das gesamte Gebäude bis zum Haupteingang 
Mehrzweckgebäude Mösern – umschließt das gesamte Gebäude bis zum Haupteingang, den 
westseitige Parkplatz und die unmittelbar das Gebäude umschließende Freifläche sowie die südseitig 
gelegenen Straßen- und Gehsteigflächen bis zu den Privatgrundstücksgrenzen entsprechend der 
planlichen Darstellung (siehe Kundmachung). 

 
 
In den Gebäuden der Wahllokale und innerhalb der Verbotszone sind am Wahltag jede Art 
der Wahlwerbung, insbesondere durch Ansprachen an die Wähler, durch Anschlag oder 
Verteilen von Wahlaufrufen oder von Wahlwerberlisten, ferner jede Ansammlung von 
Menschen und das Tragen von Waffen verboten. Vom Verbot des Waffentragens sind die 
sich im Dienst befindenden Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und Angehörigen 
des Bundesheeres ausgenommen. Wer diesem Verbot zuwiderhandelt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
218 Euro zu ahnden ist (§ 87 der Tiroler Gemeindewahlordnung 1994). 
 

Für die Gemeindewahlbehörde: 
Der Gemeindewahlleiter 

 
 

Bgm. Dr. Stephan Opperer 


